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Satzung der CLIMMAR

beschlossen durch die Mitgliederhauptversammlung im Jahre 1998

-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel I 

Name und Sitz

1. Die Vereinigung trägt den Namen: 


“Centre de liaison international de marchands de machines 
 
agricoles et des réparateurs“ - CLIMMAR - 


“International association of dealers and enterprises 
 
for service of agriculture machinery“ - CLIMMAR - 


“Internationale Vereinigung der Fachbetriebe für 
 
Landmaschinen-Handel und -Handwerk - CLIMMAR - 


“ASSOCIAZIONE INTERNATIONALE COMMERCIO ET ASSISTENZA 

MACCHINE AGRICOLE“ - CLIMMAR -


2. Der Sitz der CLIMMAR befindet sich am Sitz der nationalen Organisation des jeweils amtierenden Generalsekretärs. 

Er kann auch durch Beschluß des Kongresses in einen anderen Ort verlegt werden.

Artikel II

Die CLIMMAR hat zum Zweck:

a.)
eine dauerhafte Verbindung zwischen den jeweiligen nationalen Berufsverbänden von Händlern und Servicebetrieben für landwirtschaftliche Maschinen herzustellen, welche die Möglichkeit bietet, die für diese Berufsgruppe diversen bestehenden Probleme auf internationaler Ebene zu behandeln.

b.)
alle Bestreben für die Wahrnehmung der Interessen der o.g. Berufsgruppe zu koordinieren.

c.)
Fachliteratur über den Handel und die Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen auszutauschen.

d.)
die Berufsgruppe innerhalb und gegenüber allen nationalen und internationalen Organisationen zu vertreten.

e.)
Organisationen eventuell beizutreten, die eine Gruppierung von Verbänden darstellen, die die gleichen Zwecke wie die CLIMMAR verfolgen, den Kontakt zu anderen Handelsverbänden zu pflegen, mit dem Ziel, berufliche Interessen zu wahren.

f.)
den Besuch von in den Mitgliedsländern stattfindenden Fachmessen sowie Ausstellungen, Werks- und andere Unternehmensbesichtigungen zu erleichtern.

g.)
für alle Mitglieder der Berufsgruppe Beziehungen aufzunehmen und zu fördern, die zu einer besseren Verwaltung ihrer Unternehmen beitragen könnten.

h.)
den Austausch von jungen Mitarbeitern, von Kindern der Arbeitgeber, Angestellten und Arbeitern aus der Branche anzuspornen.

Die hier erwähnten Zwecke dienen der Aufstellung, jedoch nicht der Einschränkung.

Artikel III

Erwerb der Mitgliedschaft

Als ordentliche Mitglieder können nationale Berufsverbände zugelassen werden, die die Interessen der Unternehmen des Handels und der Servicebetriebe für landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren vertreten und eine Beitrittserklärung abgeben. Ebenso können Unternehmen oder natürliche Personen, die den Zweck der CLIMMAR unterstützen, außerordentliche Mitglieder oder Ehrenmitglieder werden. Die Beitrittserklärung beinhaltet automatisch die volle Anerkennung der Satzung und der internen Geschäftsordnung.

Die Mitglieder der CLIMMAR werden je nach Rechten und Pflichten wie folgt unterteilt:


a ) ordentliche Mitglieder


b ) außerordentliche Mitglieder


c ) Ehrenmitglieder

Artikel IV

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die ordentlichen Mitglieder der CLIMMAR haben das Recht:

a.) gemäß Geschäftsordnung an Versammlungen der CLIMMAR teilzunehmen, 

b.) durch ihre Delegierten ihre Stimmabgabe und Wählbarkeitsrechte auszuüben

c.) durch ihre Delegierten ihre Wahlrechte geltend zu machen

d.) der Mitgliederhauptversammlung, dem Vorstand und dem Generalsekretär jegliche Anträge, Angebote, Vorschläge und Einwände zu unterbreiten.

2. Die außerordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder der CLIMMAR dürfen:

a.) der Mitgliederhauptversammlung, dem Vorstand und dem Generalsekretär jegliche Anträge, Angebote, Vorschläge und Einwände unterbreiten

b.) an der Mitgliederhauptversammlung der CLIMMAR mit einer beratenden Stimme teilnehmen.


3. Alle Mitglieder der CLIMMAR verpflichten sich wie folgt:

a.) die Interessen und den Ruf der CLIMMAR so gut und so lange sie können zu verteidigen und ihre Ziele zu fördern

b.) die vorgesehene Beiträge im ersten Semester des Geschäftsjahres einzuzahlen.

Artikel V

Beendigung der Mitgliedschaft

1. Für Unternehmen oder natürliche Personen endet die Mitgliedschaft durch Kündigung, Streichung oder Existenzende.

2. Eine Kündigung ist nur zum Ende eines jeden Geschäftsjahres möglich. Die Mitglieder müssen eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres einhalten und die Kündigung ist per Einschreiben an den Generalsekretär zu adressieren.

3. Die Mitglieder können vom Vorstand gestrichen werden, wenn sie gegen die Satzung verstoßen haben oder ihren finanziellen Verpflichtungen trotz Mahnung nicht nachgegangen sind. Diese Streichung bedarf jedoch einer nachträglichen Bestätigung der Mitgliederhauptversammlung.

4. Eine Berufung zu der Entscheidung des Vorstandes kann nach der Streichung vor der darauffolgenden Mitgliederhauptversammlung eingelegt werden. Diese Berufung muß von dem betroffenen Mitglied innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Ausschließung beim Generalsekretär zu Händen der Mitgliederhauptversammlung eingereicht werden. Sämtliche Rechte und Pflichten zur Mitgliedschaft sind bis zur Entscheidung über die Berufung aufgehoben, bis auf die Einzahlung des zu leistenden Beitrages.

Artikel VI

Organe von CLIMMAR

Die Organe von CLIMMAR sind:


a.) die Mitgliederhauptversammlung 


b.) der Vorstand 


c.) der Präsident


d.) der Generalsekretär 


e.) der Beirat der Sekretäre

Artikel VII

Die Mitgliederhauptversammlung 

Im Regelfall wird die Mitgliederhauptversammlung jährlich durch den Präsidenten nach Beschluß des Vorstandes einberufen. Sie wird, außer in Ausnahmefällen, mit einer Vorladefrist von mindestens 3 Wochen einberufen. Ort, Datum und Zeit der nächsten Hauptversammlung (Kongreß) sollten normalerweise schon auf dem vorangegangenen Kongreß festgelegt werden.

Der den Kongresses ausrichtende Gastgeberverband erstellt die Tagesordnung in Abstimmung mit dem Beirat der Geschäftsführer oder (mindestens) dem Generalsekretär.

In der Tagesordnung nicht festgelegte Fragen können jedoch behandelt werden, vorausgesetzt, daß sich alle Delegierten über deren Behandlung einigen.

Die außerordentlichen Mitgliederhauptversammlungen können auf Anfrage von mindestens drei ordentlichen Mitgliedern einberufen werden. Der Gesuch derer muß beim Vorstand eingereicht werden und alle zur Diskussion zu stellenden Fragen beinhalten. Die außerordentliche Mitgliederhauptversammlung muß dann spätestens zwei Monate nach Einreichung des Gesuches durch den Vorstand mit einer Vorladungsfrist von einem Monat einberufen werden.

Der Vorstand behält sich das Recht vor, jederzeit eine außerordentliche Mitgliederhauptversammlung einzuberufen, wenn er es für notwendig hält.

Artikel VIII

Befugnisse der Mitgliederhauptversammlung

Die Befugnisse der Mitgliederhauptversammlung sind sehr breitgefächert und beinhalten insbesondere:

- Die Wahl des Vorstandes und der beiden Vize-Präsidenten

- Entscheidung über die Richtlinien in Bezug auf die Aufgaben des Vorstandes

- Feststellung der Jahresrechnung des abgelaufenen Jahres und des Haushaltsplans des kommenden Jahres.

- Bestimmung der zu leistenden Mitgliedschaftsbeiträgen

- Bestimmung über Ort und Datum der nächsten ordentlichen Mitgliederhauptversammlung

- Entscheidung über den Beitritt zu internationalen Organisationen 

- Errichtung von Sonder- sowie Studienausschüssen, deren Zusammensetzung und Aufgabengebiete

- Durchsicht und Analyse der von den o.g. Ausschüssen vorgelegten Tätigkeitsberichten

- Ernennung des Generalsekretärs

- Bestellung eines Wirtschaftsprüfers und Prüfung seines Berichtes

- Verabschiedung (und eventuelle Veränderungen) der vom Vorstand vorgeschlagenen Geschäftsordnung

- Abtretung von Machtbefugnissen für eventuell notwendig gewordene Maßnahmen durch den Vorstand 

Artikel IX

Wahlverfahren

Jede nationale Organisation hat das Anrecht auf eine einzige Stimme: Wenn mehrere Berufsorganisationen aus einem Land in CLIMMAR vertreten sind, müssen diese sich auf die Ernennung eines Delegierten einigen, der über das Wahlrecht verfügt (eine einzige Stimme). 

Die Wahl bei der Mitgliederhauptversammlung wird wie folgt geregelt:

a) Jedes Land bestimmt einen Delegierten, der das Wahlrecht erhält; die Stimmabgabe durch einen Stellvertreter ist möglich und erlaubt

b) Die Mitgliederhauptversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der zur Stimmabgabe befugten Delegierten anwesend oder vertreten ist. Wenn das Quorum durch die Anzahl der wahlberechtigten Delegierten nicht erreicht wird, wird eine neue Mitgliederhauptversammlung binnen eines Monats einberufen. 

Diese neue Mitgliederhauptversammlung wird beschlußfähig sein, unabhängig davon, wieviele wahlberechtigten Delegierten anwesend oder vertreten sind.

Beschlüsse der Mitgliederhauptversammlung

Die Beschlüsse der Mitgliederhauptversammlung werden durch einfache Mehrheit der Stimmen gefaßt, außer für die Bestimmung der zu leistenden Mitgliedschaftsbeiträgen, die Zulassung einer Beitrittserklärung, die Berufung gegen die Streichung eines Mitglieds, die Änderung der Satzung und die Liquidation der CLIMMAR, wobei für diese eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen erforderlich ist. Im Falle einer Stimmengleichheit wird ein zweites Mal über die Anträge beraten. Bei einer erneuten Stimmengleichheit wird der Antrag als abgelehnt betrachtet.

Artikel X

Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und zwei Vize-Präsidenten, die von ihrer nationalen Organisation (Mitglied der CLIMMAR) ernannt werden sollen.

Der Präsident wird für 3 Jahre gewählt. Er kann im Normalfall einmal, maximal zweimal wiedergewählt werden.

Der vom Präsidenten im Einzelfall benannte Vize-Präsident übernimmt die Vertretung des Präsidenten, wenn dieser verhindert ist. Es gelten die gleichen Bestimmungen für seine Wahl wie für die des Präsidenten.

Artikel XI

Befugnisse des Vorstands

Die Befugnisse des Vorstands werden von der Mitgliederhauptversammlung bestimmt.

- Der Vorstand vertritt durch den Präsidenten oder einen der dazu beauftragten Vize-Präsidenten die CLIMMAR in all ihren Belangen gegenüber Dritten, gegenüber allen Behörden sowie nationalen und internationalen Organisationen.

- Bei jeder ordentlichen Mitgliederhauptversammlung wird dem Vorstand der Mitgliederhauptversammlung einen Tätigkeitsbericht vorgelegt.

- Der Vorstand schlägt der Mitgliederhauptversammlung den Beitritt und die Streichung von Mitgliedern vor.

- Für Sonderfragen darf der Vorstand seine eigenen Ausschüsse und Sonderbeauftragten ernennen, deren Nominierung jedoch nachträglich von der nächststattfindenden Mitgliederhauptversammlung bestätigt werden muß.

Artikel XII

Der Generalsekretär

Der Generalsekretär sollte vorzugsweise unter den Sekretären der Mitgliederorganisation ausgewählt werden. Er sollte aus dem Mitgliedsland und Verband des Präsidenten kommen.

Sein Mandat erstreckt sich über 3 Jahre, kann jedoch verlängert werden. 

Die Verwaltung der finanziellen Mittel obliegt dem Generalsekretär nach dem von der Mitgliederhauptversammlung zugestimmten Budget.

Er ist für die administrative Arbeit der CLIMMAR zuständig. 

Er kann, je nach vorhandenem Budget, in Abstimmung mit dem Vorstand und mit nachträglicher Zustimmung der Mitgliederhauptversammlung das für die korrekte Durchführung der administrativen Obliegenheiten notwendige Personal einstellen. 

Er nimmt an den Tagungen der Mitgliederhauptversammlung und des Vorstandes teil und ist Sekretär der Sonder- und Studienausschüsse 

Artikel XIII

Beirat der Sekretäre

Der Beirat der Sekretäre besteht aus der gesamten Anzahl der Sekretäre der Mitgliedsorganistationen . Bei den Tagungen des Beirats kann sich jeder Sekretär durch seinen Stellvertreter vertreten lassen. 

Der Beirat arbeitet mit dem Generalsekretär zusammen, insbesondere für die Vorbereitung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederhauptversammlungen.

Wenn möglich, sollte der Beirat zweimal im Jahr mit einer Vorladungsfrist von 14 Tagen tagen.

Artikel XIV

Sonderausschüsse

Die Sonder- und Studienausschüsse können aus Delegierten oder Mitgliedern der nationalen Mitgliedsorganisationen der CLIMMAR oder auch aus Experten, die nicht unbedingt Mitglieder der nationalen Organisationen sind, bestehen.

Der Vorstand ernennt sowohl die Sonder- als auch die Studienausschüsse und entscheidet über deren Aufgaben und Tätigkeitsdauer. Dies bedarf jedoch einer nachträglichen Zustimmung der Mitgliederhauptversammlung.

Artikel XV

Das Vermögen

Das Vermögen stellt sich wie folgt zusammen:

a) aus den von den Mitgliedern der CLIMMAR eingezahlten Jahresbeiträge. Die Beiträge werden von der Mitgliederhauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen festgelegt.

b) aus Sonderbeiträgen, soweit diese von der Mitgliederhauptversammlung entschieden werden.

c) aus Schenkungen, Vermächtnissen, Subventionen oder anderen finanziellen Mitteln, die der CLIMMAR zur Verfügung gestellt wurden.

Die zur Verfügung gestellten Mittel werden in einem Bankinstitut derjenigen Stadt hinterlegt, in der die nationale Organisation, deren Sekretär der amtierende Generalsekretär ist, ihren Sitz hat.

Der Generalsekretär ist für die Verwaltung des Vermögens zuständig. 

Jede Organisation, die ihre Kündigung abgibt, muß ihren Beitrag für das laufende Geschäftsjahr entrichten.

Artikel XVI

Der Wirtschaftsprüfer

Der Wirtschaftsprüfer hat die Aufgabe, dem Generalsekretär bei jeder ordentlichen Jahreshauptversammlung einen Bericht über die finanzielle Lage von CLIMMAR zur Feststellung durch die Jahreshauptversammlung vorzulegen. Der Bericht wird bis spätestens zur Jahreshauptversammlung vorgelegt. Er enthält auch den Haushaltsplan für das nächste Geschäftsjahr. Es gilt die nationale Währung des Landes, aus dem der Generalsekretariats kommt.

Das Geschäftsjahr läuft vom 01-10 eines Jahres bis 30-09 des Folgejahres.

Der Wirtschaftsprüfer wird aus dem Land bestimmt, aus dem der Generalsekretär kommt. Hat der Verband des Generalsekretärs einen Wirtschaftsprüfer, so soll dieser auch das Amt für CLIMMAR wahrnehmen. Vorbehaltlich einer Abwahl durch die Mitgliederversammlung aus wichtigem Grund ist der Wirtschaftsprüfer für die Dauer des Generalsekretariats des jeweiligen Generalsekretärs für CLIMMAR tätig.

Artikel XVII

Änderungsanträge

Änderungsvorschläge für die Satzung können nur von ordentlichen Mitgliedsorganisationen mindestens 3 Wochen vor der Mitgliederhauptversammlung vorgelegt werden.

Die Änderungsanträge können nur von der Mitgliederhauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen beschlossen werden.

Artikel XVIII

Liquidation

Im Falle der Liquidation der CLIMMAR, die von der Mitgliederhauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen beschlossen werden muß, muß gleichzeitig eine Entscheidung über die Verwendung des Vermögens und des Guthabens getroffen werden.

Das Liquidationsverfahren muß den gesetzlichen Vorschriften des Landes entsprechen, in dem die Vereinigung ihren Sitz hat.

